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Verrechnungspreise haben sich 
mit zunehmendem Zeitverlauf zu 
einem Topthema des internati-
onalen Steuerrechts entwickelt, 
nicht nur auf der Ebene des Steu-
erpflichtigen, sondern gleicher-
maßen auch auf der Ebene der 
Finanzverwaltung, internationa-
ler Institutionen wie der OECD so-
wie auf der Ebene von Verbänden 
und sonstigen Interessensgrup-
pen. Schon lange beinhaltet das 
Schlagwort „Verrechnungspreise“ 
nicht mehr nur die Auswahl ei-
ner angemessenen Verrechnungs-
preismethode, den Nachweis ei-
ner fremdvergleichskonformen 
Gewinnmarge oder Compliance-
Themen wie die Dokumentation. 
Erkennbar ist, dass auf allen zu-
vor genannten Ebenen das Be-
wusstsein gestärkt wird, dass Ver-
rechnungspreise ein eng verzahn-
tes Stellrad in der Umsetzung 
konzerninterner Geschäftsmodel-
le sind und damit auf die Steue-
rung von Wertschöpfungskette zu-
nehmend Einfluss gewonnen wird. 
In diesem Zusammenhang gewin-
nen auch prozessorientierte Fra-
gestellungen an Bedeutung, um 
aktuellen Herausforderungen wie 
zunehmender Transparenz von 
konzerninternen Informationen 
(Country-by-Country-Reporting), 
detaillierten Finanzanalysen (Pri-
ce-Setting vs. Outcome-Testing) 
oder detaillierten Aufzeichnungs-
pflichten (Hilfs- und Nebenrech-
nung im Rahmen des AOA) gerecht 
zu werden. Dies gilt nicht nur, je-
doch verschärft, vor dem Hinter-
grund der aktuellen BEPS-Diskus-
sionen1 und der Fragestellung, wie 
international abgestimmte Stan-
dards zur Besteuerung von Un-
ternehmenseinkünften geschaf-
fen werden können. Der nachfol-
gende Artikel beschäftigt sich mit 
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einem aktuellen Überblick über 
den Stand der Diskussionen  auf 
dem Gebiet der Verrechnungsprei-
se, um hiermit einen Überblick zu 
geben, über welche Themen sich 
Industrievertreter, Vertreter der Fi-
nanzverwaltung und Berater auf 
der AWV-Verrechnungspreisfach-
tagung „Verrechnungspreise im 
Fokus von BEPS“ am 02.Dezem-
ber 2014 in interessanten Gesprä-
chen austauschen können. 

Verrechnungspreise als Be-
standteil der BEPS-Diskussion

In einer sich verändernden Welt-
wirtschaft stehen multinationale 
Unternehmen vor der Entschei-
dung, neue geografische Regio-
nen bzw. Märkte außerhalb Ihres 
Stammlandes zu erschließen und 
hier ausländische Vertriebsstruk-
turen, ggf. unter Hinzuziehung 
grenzüberschreitender Produkti-
onstätigkeiten, zu etablieren. Ins-
besondere im Zuge der digitalen 
Wirtschaft kann dies unter Aus-
nutzung internationaler Steuer-
gestaltungsmodelle u.U. zu einer 
Erosion der steuerlichen Bemes-
sungsgrundlage und zu Gewinn-
verlagerungen als Folge der Globa-
lisierung führen. Insbesondere di-
vergierende Steuervorschriften in 
den Ländern können auf der einen 
Seite zwar zur Doppelbesteuerung, 
auf der anderen Seite jedoch glei-
chermaßen auch zu Besteuerungs-
lücken führen. Hinzu kommen ge-
setzte Anreizmechanismen einzel-
ner Staaten („Tax Incentives“), 
Besteuerungssubstrate ins eigene 
Land zu holen. Aktuell sind hier 
zum Beispiel Patentbox- und IP-
Box Regime, sowie Finanzierungs-
anreizsysteme unter anderem in 
Europäischen Ländern wie UK, 
den Niederlanden, aber auch Bel-

gien zu erkennen. In welcher Form 
sich die Bundesrepublik diesem 
Steuerwettbewerb anschließen 
wird, ist gegenwärtig noch unklar. 
Einzelne Tendenzen in Richtung 
der Schaffung gewisser Anreiz-
mechanismen sind jedoch bereits 
heute erkennbar. 

Vor diesem Hintergrund sieht die 
BEPS-Initiative der OECD die 
Schaffung internationaler Stan-
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dards hinsichtlich einer Abge-
stimmtheit der Besteuerung von 
Unternehmenseinkünften sowie 
eine Verknüpfung von Besteue-
rung und maßgeblicher Substanz 
bzw. Wertschöpfung der Unter-
nehmen in den einzelnen Län-
dern vor. Als Ausfluss der BEPS-
Diskussion haben die Finanz-
minister der G-20-Staaten am 
19.07.2013 einen Aktionsplan 
verabschiedet, welcher 15 Maß-
nahmen zur Bekämpfung von 
BEPS vorsieht. Diese 15 Maß-
nahmen lassen sich insbesonde-
re in die drei Bereiche Abstim-
mung, Substanz und Transpa-
renz unterteilen, welche in drei 
Stufen bis Ende 2015 verab-
schiedet werden sollen. 

Aus dem Blickwinkel der Ver-
rechnungspreise stehen insbe-
sondere die Themen Begründung 
von Betriebsstätten, Vergütung  
von immateriellen Wirtschaftsgü-
tern, Strukturierung und Nach-
weis von Lizenz- und Finanzie-
rungstransaktionen, Aufforde-
rungen an Verrechnungspreis-
systeme sowie die Erfüllung von 
Dokumentationsvorschriften im 
Fokus.

Übersetzung des AOA ins 
nationale Recht

In 2010 wurde der sog. „Autho-
rized OECD Approach“ (AOA) in 
der Neufassung des Art. 7 des 
OECD-Musterabkommens und in 
der hiermit verbundenen Kom-
mentierung des OECD-Master-
abkommens umgesetzt. Dieser 
Ansatz ist maßgeblich auf die 
Behandlung der Betriebsstät-
ten wie eigenständige rechtli-
che Einheiten (sog. Functionally 
Separate Entity Approach) fo-
kussiert. In der Neufassung des 
§ 1 AStG des Amtshilferichtli-
nie-Umsetzungsgesetzes wurde 
2013 nun dieser Ansatz offizi-
ell ins nationale Recht integriert. 
Zielsetzung der neuen Vorschrift 
ist die Umsetzung der uneinge-
schränkten Selbstständigkeits-

fiktion für die Betriebsstätte und 
die hieraus resultierende An-
wendung der allgemeinen Verre-
chungspreisgrundsätze, und zwar 
auch der Vorschriften zur Funk- 
tionsverlagerung.

Der AOA sieht ein zweistufiges Ver-
fahren, nämlich zunächst die Zu-
ordnung von Wirtschaftsgütern, Ri-
siken und Kapital auf Basis einer 
Funktionsanalyse und anschlie-
ßend die Beurteilung der wirt-

schaftlichen Vorgänge zwischen 
Stammhaus und Betriebsstätte 
nach dem Fremdvergleichsgrund-
satz des §1 Abs. 1 S.1 AStG vor. 
Durch Einführung des AOA ergibt 
sich somit eine grundlegend ande-
re Beurteilung der Geschäftsbezie-
hung (Dealings) zwischen Stamm-
haus und Betriebsstätte. Insbeson-
dere durch die konkrete Einführung 
der Anwendbarkeit des Fremdver-
gleichsgrundsatzes auf eben die-
se Dealings führt die Leistungsver-
rechnung nach dem neuen Mus-
ter (Verrechnung einschließlich 
eines angemessenen Gewinnele-
mentes) zu veränderten Gewinn-
zuordnungen zwischen Stamm-
haus und Betriebsstätten als 
nach den bisherigen Regelungen 
(anteilige Aufwandszuordnung). 

Durch § 1 Abs. 6 AStG wurde  
die Finanzverwaltung ermächtigt, 
mit Zustimmung des Bundes-
rates eine eigene Rechtsverord-
nung zur Schaffung von Klarheit 
im Umgang mit dem AOA zu er-
lassen. Nach diversen Diskussio-
nen um zuvor veröffentlichte Ent-
wurfsfassungen der Verordnung 
hat die Bundesregierung die fi-
nale Fassung der Betriebsstät-
tengewinnaufteilungsverordnung 
(BsGaV) am 28. August 2014

an den Bundesrat weitergelei-
tet, dessen Zustimmung als rei-
ne Formsache gilt. Durch die Bs-
GaV wird dem Steuerpflichtigen 
und der Finanzverwaltung eine 
Reihe von sehr detaillierten Re-
gelungen zur Umsetzung des 
AOA an die Hand gegeben. Ne-
ben Regelungen zur Bestimmung 
des Dotationskapitals (§§ 12, 13 
BsGaV), welche eine eher profis-
kalische Anwendung der Kapi-
talaufteilungsmethode für inlän-
dische Betriebsstätten ausländi-
scher Unternehmen und die Min-
destkapitalausstattungsmethode 
für ausländische Betriebsstätten 
inländischer Unternehmen vor-
sieht, gelten als Kernstück der 
BsGaV sicherlich die Regelungen 
zur Hilfs- und Nebenrechnung  
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(§ 3 BsGaV). Entsprechend ist für 
die Betriebsstätte zum Beginn 
des Wirtschaftsjahres eine Hilfs- 
und Nebenrechnung aufzustel-
len, welche es unterjährig fortzu-
schreiben and am Ende des Wirt-
schaftsjahres abzuschließen gilt. 
Neben der Zuordnung der jewei-
ligen Wirtschaftsgüter, des Do-
tationskapitals und der übrigen 
Passivposten, gilt es in der Hilfs- 
und Nebenrechnung auch die 
fiktiven Betriebseinnahmen und 
-ausgaben der Betriebsstätte zu 
erfassen. Neben den grundsätz-
lichen Regelungen bestehen be-
sondere Vorschriften für die Ban-
ken-, Versicherungs-, Anlagen-
bau-, und Rohstoffgewinnungs-
industrie.

Nicht nur, aber insbesondere der 
Banken- und Versicherungssek-
tor dürfte durch die Regelungen 
der Verordnung aufgrund der Be-
sonderheiten der Geschäftsmo-
delle und des häufigen Rück-
griffs auf Betriebsstättenstruk-
turen mit am stärksten betroffen 
sein. Aufgrund aufsichtsrechtli-
cher Bestimmungen ordnet auch 
die BsGaV (nach dem Muster des 
OECD-Ansatzes) Kredit- und Ver-
sicherungsrisiken die sog. KERT-
Funktionen (key entrepreneuri-
al risk-taking function) zu. Die 
Verordnung ist geprägt von Zu-
ordnungsregelungen auf der ei-
nen Seite und von Öffnungsklau-
seln auf der anderen Seite. In 
der Konsequenz bedeutet dies, 
dass wenn der Steuerpflichtige 
den originären Zuordnungsrege-
lungen nicht folgt, dieser mit er-
höhter Nachweis- und Identifika-
tionspflicht konfrontiert wird.   

OECD-Ausdehnung der Doku-
mentationsvorschriften

Insbesondere das durch die OECD 
am 30.01.2014 vorgestellte Dis-
kussionspapier zur Verrechnungs-
preisdokumentation unter Ein-
beziehung des sog. „Country-by-
Country-Reporting“ sieht hier im 
Blickwinkel erweiterter Transpa-

renzerwartungen eine Ausdeh-
nung der Dokumentationsanfor-
derungen vor. Obwohl in seiner 
finalen Fassung von einer deutli-
chen Abschwächung des Papieres 
auszugehen ist, sind die Offen-
legungs- und Transparenzanfor-
derungen entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette von hoher 
Brisanz. 

Die vorgeschlagenen Dokumen-
tationsvorschriften indizieren ei-
nen Paradigmenwechsel weg von 
einer transaktionsbezogenen Be-
trachtung entsprechend Art. 9 
des OECD-Masterabkommens hin 
zu einer globalen Beurteilung der 
Konzernverrechnungspreise. Um 
den Begehrlichkeiten der Finanz-
verwaltung bei Vergleich der Pro-
fitabilität in den einzelnen Län-
dern entgegen zu wirken, sind 
eine detaillierte Darlegung des 
Geschäftsmodells inklusive der 
jeweiligen Funktions- und Risi-
koprofile der beteiligen Einheiten 
und die damit verbundenen Ver-
rechnungspreisimplikationen von 
hoher Relevanz. 

OECD-Empfehlung zur Umset-
zung von Verrechnungspreis-
mechanismen

Bereits vor der Veröffentlichung 
des sog. „Country-by-Country“-
Dokumentationsansatzes hat die 
OECD in 2012 Stellung zu dem 
Thema „Price Setting“ bezogen. 
Die OECD unterscheidet hierbei 
zwischen dem sog. „Price Set-
ting Approach“, d.h. den pros-
pektiven Korrekturen von Ver-
rechnungspreisen, und dem sog. 
„Outcome Testing Approach“, 
also der Möglichkeit der rückwir-
kenden Anpassung von Verrech-
nungspreisen. Beide Ansätze ha-
ben gemeinsam, dass Verrech-
nungspreise und ihre Korrektur-
mechanismen im Vorhinein klar 
definiert sein müssen und zum 
anderen konzerninterne Prozesse 
aufgesetzt werden müssen, um 
die entsprechenden Anforderun-
gen zu erfüllen.

Über alle oben genannten aktu-
ellen Verrechnungspreisthema-
tiken hinweg gilt jedoch auch, 
dass zur Steigerung von Effizi-
enz und Kosteneinsparungen 
im Umgang mit Verrechnungs-
preisthemen, ein möglichst ho-
her Standardisierungsgrad bei 
sog. Commodity-Transaktionen, 
erhebliche Vorteile für den Steu-
erpflichtigen und die jeweilige 
Verrechnungspreisorganisation 
mit sich bringen können. Derar-
tige Standardisierungen können 
jedoch nur durch die Herleitung 
von intelligenten Schnittstellen 
zu ERP-Systemen effizient ge-
neriert werden. Hierbei stehen 
Fragestellungen der Datenver-
fügbarkeit und Datenqualität im 
Vordergrund, um nicht nur eine 
ex-ante Verrechnungspreispla-
nung und -anpassung, sondern 
gleichermaßen eine ex-post Be-
trachtung für Zwecke des Mo-
nitorings und der Dokumentati-
on sicherzustellen. Wichtig ist, 
sich darüber im Klaren zu sein, 
in welcher Form benötigte Daten 
aus vorhandenen Systemen ext-
rahiert werden und in bestehen-
de Frameworks eingebettet wer-
den können. 

Ausblick

Die vorliegenden Ausführungen il-
lustrieren die zunehmende Kom-
plexität des Managements von 
Verrechnungspreisen. Die inter-
nationalen Stakeholder (Regie-
rungen, internationale Institutio-
nen und Industrien) sind sich in 
der weiteren Vorgehensweise nicht 
einig, sodass die Steuerpflichtigen 
vor der Herausforderung stehen, 
Verrechnungspreissysteme zu im-
plementieren, die keine materiel-
len steuerlichen Risiken mit sich 
bringen.  

Die Veranstaltung „3. AWV- 
Verrechnungspreisfachtagung: 
Verrechnungspreise im Fokus 
von BEPS“ auf (s. S. 14 –16) soll 
hierzu einen Orientierungsrahmen 
bieten.


